
Förderrichtlinie und Antragsformular 
im Sanierungsbüro beziehen oder  
im Internet herunterladen.

Wir empfehlen die Durchführung einer 
kostenlosen Energie- und Fördermittel-
beratung vor Ort oder telefonisch.

Förderantrag im Sanierungsbüro 
oder digital einreichen.

Förderung beantragen

*Sonst wird dies als vorzeitiger Maßnahmenbeginn gewertet
und kann nicht nachträglich gefördert werden.

Angebot eines Handwerkers oder An- 
bieters einholen, Auftrag erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheids erteilen*.

VOR ORT

Sanierungsmanagement Klimaquartier Neviges 
Elberfelder Str. 42 
42553 Velbert

Öffnungszeiten 

MONTAGS  
 

10:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 16:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Tel.: 02053/4918150  
info@klimaquartier-neviges.de 

Infos zum Projekt und zu aktuellen 
Terminen unter: 
www.klimaquartier-neviges.de

Wir sind für Sie vor OrtAntragstellung

In 4 Schritten zur Förderung

Stand:  
Juli 2023,  
Auflage 250 Stück

Per QR-Code-Scan  
direkt zur Website
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Beantragen Sie Fördergelder!

Velbert Neviges 
Markt/Bahnhof

Klimaförderung 
Velbert 2023

http://www.klimaquartier-neviges.de


Förderungen können für den Einsatz von erneuerbaren 
Energien beantragt werden. Dabei kann der lokal und CO2 
neutral produzierte Strom entweder direkt durch den Be-
treiber verbraucht oder in das Netz eingespeist werden. In 
Kombination mit einer neuen PV-Anlage können darüber 
hinaus auch Stromspeicher gefördert werden. 

 Förderhöchstbetrag 

Photovoltaik (100€/kWp) ........................................ 3.000€

Mieterstromanlagen (200€/kWp) ............................ 6.000€

Speicher für Photovoltaik (50€/kWh)  ......................2.000€

Speicher von Mieterstromanlagen (100€/kWh)  .......3.000€

kWp = Kilowatt-Peak

kWh = Kilowattstunde

Dach- und Fassadenbegrüngungen optimieren die Kühlung 
und Filterung der umgebenen Luft. Sie stellen somit nicht 
nur eine wichtige Hitzeschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahme dar, sondern leisten auch einen Beitrag zur Gebäu-
dedämmung, Niederschlagsspeicherung und Biodiversität.

Dach- und Fassadenbegrünung*................................. 50%

*anerkennungsfähige Kosten maximal 80€/qm²

Es werden Maßnahmen zur Dämmung von Wohngebäuden  
sowie Anlagen der regenerativen Wärmeerzeugung geför-
dert. Für Maßnahmen an Baudenkmälern wird außerdem 
ein Bonus von 20% der bezuschussten Kosten gewährt. 
Die anerkennungsfähigen Kosten der Maßnahmen müssen 
mindestens 500€ betragen. Der Zuschuss darf 50% der an-
erkennungsfähigen Kosten nicht übersteigen. 

Dämmung

Außenwände, Dachflächen .....................................30€/m²

Keller-oder oberste Geschossdecke ......................30€/m²

Austausch Fenster / Fenstertüren  .........................80€/m²

Austausch Haupteingangs- und Wohnungstür .... .....200€

Rolladenkästen  ............................................................50€

Wärmeerzeugung

Solarthermie (ab 3m²) ........................................ 500-750€

Austausch einer Kohle- oder Ölheizung .................  1.000€

Wärmepumpe  .........................................................1.500€

Sofern Sie Kinder im Kindergeldbezug haben und Ihr Haupt-
wohnsitz in Velbert ist, kann der Erwerb eines Lastenfahr-
rads geförder werden. Lastenfahrräder werden mit 25% 
des Anschaffungspreises (inklusive Mehrwertsteuer) be-
zuschusst, wobei ein Förderhächstbetrag von 1.000€ je 
Lastenrad gilt.

 

LASTENRÄDER

GEBÄUDESANIERUNGPHOTOVOLTAIK (PV) UND 
STROMSPEICHER

DACH- UND FASSADEN- 
BEGRÜNUNG


